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Öffentlich-rechtlicher Vertrag nach § 46 Abs. 3 LWG  

iVm §§ 18, 19 GkZ 

zur Aufgabenübertragung Niederschlagswasserbeseitigung in 

der Gemeinde Probsteierhagen 

 

 

zwischen 

 

der Gemeinde Probsteierhagen, 

Hagener Weg 10, 24253 Probsteierhagen 

vertreten durch die Bürgermeisterin 

        nachfolgend „Gemeinde“ genannt 

 

und 

 

dem Zweckverband Ostholstein,  

Wagrienring 3 -13, 23730 Sierksdorf, 

vertreten durch die Verbandsvorsteherin, ebenda 

       nachfolgend „Zweckverband“ genannt 

 

(Gemeinde und Zweckverband werden nachfolgend einzeln auch „Partei“ und nachfolgend 

gemeinsam auch „Parteien“ genannt) 

 

Präambel 

Die Parteien haben am 27.01.2011 den als Anlage 1 beigefügten Beitrittsvertrag (nachfolgend 
auch „Beitrittsvertrag“ genannt) nebst Nebenabrede vom 27.01.2011 (beigefügt als Anlage 
2) geschlossen. Die Gemeinde hat dem Zweckverband damit die Aufgabe der zentralen 
Schmutzwasserbeseitigung übertragen. Am 13.01.2020 haben die Parteien einen 1. Nachtrag 
zum Beitrittsvertrag nebst Nebenabrede (beigefügt als Anlage 3) geschlossen, mit welchem 
die Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung von der Gemeinde auf den Zweckverband 
vorbehaltlich der Genehmigung der Kommunalaufsicht übertragen wurde. Die Kommunalauf-
sicht des Kreises Plön hat die Genehmigung dieses 1. Nachtrags unter der Maßgabe erteilt, 
dass ein öffentlich-rechtlicher Vertrag nach § 46 Abs. 3 LWG iVm § 18, 19 GkZ wiederum zur 
Genehmigung vorgelegt wird. 

 
Eine Beschlussfassung über diesen Öffentlich-rechtlichen Vertrag und der Nebenabrede ist in 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Probsteierhagen unter dem 10.12.2020 erfolgt. Eine 
Beschlussfassung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Ostholstein ist unter dem 
09.12.2020 erfolgt. 
 
Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien in diesem öffentlich-rechtlichen Vertrag was 
folgt: 
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§ 1 Aufgabenübertragung 
 

Die Gemeinde überträgt dem Zweckverband die Aufgabe der Niederschlagswasserbeseiti-
gung gem. §§ 44 ff Landeswassergesetz (LWG vom 13.11.2019; GVOBl. S. 425) einschließ-
lich des Satzungsrechtes für das gesamte Gemeindegebiet nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen. Der Zweckverband stimmt dieser Aufgabenübertragung zu. Der Zweckver-
band übernimmt damit die Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung der Gemeinde in ei-
gener Zuständigkeit. In Erfüllung dieser Aufgabe handelt der Zweckverband durch die Ver-
bandsvorsteherin als zuständige Behörde.  
 
 
§ 2 Aufgabenumfang 

 
Mit der Aufgabenübertragung gehen alle Rechte und Pflichten, die sich aus der Erfüllung der 
übertragenden Aufgabe ergeben, kraft Gesetzes in uneingeschränktem Umfang auf den 
Zweckverband über. Insoweit vereinbaren die Parteien Folgendes:  
 
 

1. Die Straßenentwässerung bleibt Aufgabe der Gemeinde, soweit sie Straßenbaulast-
trägerin ist. Auf §§ 12 bis 15 StrWG SH wird hingewiesen. Die Grenze der Zuständigkeit 
wird in einer Systemskizze dargestellt (beigefügt als Anlage 4). 

 
2. Die Sammlung und Beseitigung des Niederschlagswassers in der Gemeinde erfolgt 

derzeit mit Hilfe von ca. 10.540 m Kanalnetzlänge, 21 Einleitstellen und 5 Regenrück-
haltebecken (Auflistung der RRB Anlage 5). 

 
3. Die Gemeinde wird im Rahmen der übertragenen Aufgabe keine eigenen Anlagen und 

Einrichtungen beschaffen oder betreiben. Bestehende Anlagen oder Einrichtungen 
sind auf den Zweckverband zu übertragen. 

 
4. Den Standort zukünftig zu errichtender Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen in 

neuen Erschließungsgebieten wird die Gemeinde in Abstimmung mit dem Zweckver-
band in einem Bebauungsplan festlegen. 

 
5. Den Anschluss von unwirtschaftlichen Ortslagen an die zentrale Abwasserbeseiti-

gung führt der Zweckverband nur durch, wenn die Gemeinde sich bereit erklärt, die 
sich aus der Maßnahme ergebende wirtschaftliche Unterdeckung – gegenüber den 
jeweiligen durchschnittlichen Kosten im übrigen Entsorgungsgebiet der Gemeinde – 
durch einen Zuschuss abzudecken. 
 

6. Die Gemeinde hat mit der Gemeinde Prasdorf am 09.01.2010/12.03.2010 eine öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung dahingehend geschlossen, dass die Gemeinde Prasdorf 
Niederschlagswasser in die Niederschlagswasseranlage der Gemeinde einleiten wird 
und dafür Gebühren entrichtet. Diese Vereinbarung (Anlage 6) soll aufrechterhalten 
bleiben.  
 

7. Mit Inkrafttreten dieses Vertrages sind im Übrigen alle zwischen den Parteien im Zu-
sammenhang mit der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde geschlosse-
nen Vereinbarungen einvernehmlich beendet. 
 

8. Die Gemeinde hatte gemäß des von ihr aufgestellten Niederschlagswasserbeseiti-
gungskonzeptes die Niederschlagswasserbeseitigung für einige Ortslagen an die 
Grundstückseigentümer übertragen. Die Grundstückseigentümer, die wegen dieser 
an sie erfolgten Übertragung für die Beseitigung des Niederschlagswassers zustän-
dig waren, bleiben es. Der Zweckverband wird einen entsprechenden Tatbestand in 
seine Niederschlagswasserbeseitigungssatzung aufnehmen. 
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§ 3 Verbandseinlage 
 
1. Im Zusammenhang mit der Aufgabenübertragung der Niederschlagswasserbeseitigung 

gemäß § 1 schuldet die Gemeinde keine Zahlung einer Verbandseinlage. 
 
2. Sämtliche im Eigentum der Gemeinde befindlichen Anlagen der Niederschlagswasserbe-

seitigung überträgt die Gemeinde zum 01.01.2020 auf Kosten der Gemeinde in das Eigen-
tum des Zweckverbandes. Dies schließt auch etwaige diesbezügliche, der Gemeinde zu-
stehende Übertragungsansprüche ein. 

 
 
§ 4 Vertretung in den Organen 

 
Die Vertretung in den Organen des Zweckverbandes richtet sich nach den Bestimmungen des 
Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit der Verbandssatzung in ihrer 
jeweils geltenden Fassung.  
 
 
§ 5 Beteiligungsmesszahlen und Umlageschlüssel 
 
Maßstab für die Sitzzuteilung, Umlageschlüssel und andere Rechte und Pflichten ist die Be-
teiligungsquote, die nach den Bestimmungen der Verbandssatzung ermittelt wird. 
 
 
§ 6 Wegebenutzungsrecht 

 
1. Die Gemeinde räumt dem Zweckverband das Recht ein, die ihrer Verfügung unterlie-

genden, bestehenden oder künftig zu errichtenden Verkehrsräume, wie z.B. Straßen, 
Wege und Plätze, zur Errichtung und Unterhaltung von Niederschlagswasserleitungen 
einschließlich Steuerkabel, Fernwirkeinrichtungen, Pumpstationen, Rückhaltebecken 
zu benutzen.  

 
2. Die Gemeinde gestattet dem Zweckverband im Rahmen dieses Rechts, die Verkehrs-

räume und sonstigen Grundstücke, in dem für die Verlegung, den Betrieb und die Un-
terhaltung der Leitungen und Anlagen erforderlichen Umfang zu betreten und aufzu-
graben. 

 
2.1 Auf einem 5 m breiten Streifen, dessen Mittellinie über der Achse der Rohrleitung liegt, 

dürfen für die Dauer des Bestehens der Rohrleitung ohne Zustimmung des Zweckver-
bandes keine Gebäude errichtet oder sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, 
die die Rohrleitungen gefährden können.  

 
3. Bei der Durchführung der Arbeiten ist Folgendes zu beachten: 
 
3.1 Bei Neuverlegung hat der Zweckverband vor Beginn der Arbeiten der Gemeinde die   

geplante Leitungsführung und Lage der sonstigen Anlagen mitzuteilen. Die Gemeinde 
kann innerhalb von vier Wochen eine Änderung verlangen, wenn das öffentliche Inte-
resse dieses gebietet. 

 
3.2 Alle Arbeiten auf öffentlichen Wegen müssen so durchgeführt werden, dass der Ver-

kehr möglichst wenig darunter leidet und Schäden für die Allgemeinheit tunlichst ver-
mieden werden.  
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3.3 Werden bei der Verlegung von Leitungen fremde Leitungen oder Kabel berührt, so hat 
sich der Zweckverband sofort mit den zuständigen Stellen in Verbindung zu setzen. 
Bei Beschädigungen haftet der Zweckverband in vollem Umfang. Die Gemeinde ist 
verpflichtet, Einsicht in die bei ihr vorhandenen Kabel- und sonstigen Rohrnetzpläne zu 
gewähren. 

 
3.4 Der Zweckverband ist verpflichtet, die Oberflächen der von ihm benutzten Verkehrs-

räume und Grundstücke nach Beendigung der Bauarbeiten im Benehmen mit der Ge-
meinde auf seine Kosten wieder in einen Zustand zu versetzen, der dem früheren 
gleichwertig ist. 

 
3.5 Der Zweckverband leistet für die von ihm wieder hergestellten Oberflächen zwei Jahre 

Gewähr, gerechnet vom ersten des auf den Abschluss der Arbeiten folgenden Monats. 
 
3.6 Die Verpflichtung zur Wiederherstellung bzw. zur Gewährleistung erlischt, wenn die 

Gemeinde, eine andere öffentliche Körperschaft oder ein Dritter vor Beendigung der 
Arbeiten bzw. Ablauf der Gewährfrist Arbeiten durchführt und dabei den vom Zweck-
verband geschaffenen Zustand verändert. 

 
4. Die Gemeinde wird dem Zweckverband unverzüglich mitteilen, wenn von irgendeiner 

Seite Bauarbeiten an den mitbenutzten Grundstücken vorgenommen werden, in denen 
Leitungen verlegt sind.  

 
5. Wird wegen eines Straßenbaus oder aus sonstigen Gründen im öffentlichen Interesse 

eine Umlegung von Anlagen des Zweckverbandes notwendig, so hat der Zweckver-
band die Verlegung auf Anforderung innerhalb angemessener Frist durchzuführen. Die 
dadurch entstehenden Kosten trägt der Veranlasser. 

 
6. Falls die Gemeinde einem Dritten das Eigentum an einem ihr gehörenden Grundstück 

überträgt, in dem eine Leitung des Zweckverbandes verlegt ist, hat sie auf Kosten des 
Zweckverbandes eine Dienstbarkeit in das Grundbuch eintragen zu lassen, durch die 
die Rechte des Zweckverbandes gesichert werden. Der entsprechende Eintragungs-
antrag ist in den Grundstücksübertragungsvertrag aufzunehmen. 

 
7. Gebühren, Abgaben, Entgelte und sonstige Kosten dürfen aus der Einräumung des 

Leitungsrechtes und für sonstige Benutzungen im Rahmen der Entsorgung seitens der 
Gemeinde nicht geltend gemacht werden. Die Gemeinde stellt hieraus den Zweckver-
band ausdrücklich frei.  

 
 
§ 7 Gegenseitige Unterrichtungspflicht 
Es besteht eine gegenseitige Unterrichtungs- und Unterstützungspflicht. Dies gilt auch für den 
Austausch personenbezogener Daten, soweit er nach der EU-Datenschutzgrundverordnung 
und dem Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein zulässig ist. 
 
 
§ 8 Schriftform 
Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Ver- 
trages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für diese Schriftformklau-
sel. 
 
 
§ 9 In-Kraft-Treten 
Dieser Vertrag tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft.  
Die Parteien sind sich darüber einig, dass der unter dem 13.01.2020 zwischen den Parteien 
geschlossene 1. Nachtrag zum Beitrittsvertrag nebst Nebenabrede (beigefügt als Anlage 3), 
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mit welchem die Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung von der Gemeinde auf den 
Zweckverband vorbehaltlich der Genehmigung der Kommunalaufsicht übertragen wurde, nach 
Genehmigung dieses Vertrages durch diesen Vertrag nebst Nebenabrede vollständig ersetzt 
wird.  
 
 
§ 10 Kündigung 
Der Vertrag kann nur unter den Voraussetzungen des § 127 LVwG gekündigt werden. Die 
Kündigung bedarf der Schriftform. Eine Kündigung ist mit einer Frist von zwei Jahren zum 
Jahresende möglich. 
 
 
§ 11 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, nichtig oder undurchführbar sein 
oder werden oder sollten sich in diesem Vertrag Lücken ergeben, wird hierdurch die Wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, 
darauf hinzuwirken, dass der mit der unwirksamen, nichtigen oder undurchführbaren Regelung 
angestrebte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Die Parteien verpflichten sich darüber hinaus, 
alles Erforderliche zu unternehmen, um die Teilunwirksamkeit, Teilnichtigkeit oder Teilun-
durchführbarkeit unverzüglich zu beseitigen. Anstelle der unwirksamen, nichtigen oder un-
durchführbaren Bestimmungen oder zur Auffüllung von Lücken werden die Parteien eine an-
gemessene Regelung treffen, die dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben 
oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt haben würden, sofern sie die Un-
wirksamkeit, Nichtigkeit oder Undurchführbarkeit oder die nicht getroffene Regelung bedacht 
hätten. 
 
 
 
Probsteierhagen  11.12.2020  Sierksdorf   15.12.2020 
__________________, den ____________  __________________, den ___________ 
 
gez. A. Maaß       gez. G. Strohmeyer 
___________________________________ _________________________________ 
Gemeinde Probsteierhagen     Zweckverband Ostholstein 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 – Beitrittsvertrag vom 27.01.2011 
Anlage 2 – Nebenabrede vom 27.01.2011 
Anlage 3 – 1. Nachtrag vom 13.01.2020 nebst Nebenabrede 
Anlage 4 – Systemskizze Straßenentwässerung 
Anlage 5 – Liste der Regenrückhaltebecken sowie Auszug Abwasserbeseitigungskonzept 
Anlage 6 – Vereinbarung mit der Gemeinde Prasdorf am 09.01.2010/12.03.2010 
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3 Rechtliche Situationen Niederschlagswasserbeseitigung 

3.1 Vorbemerkungen 

Derzeit obliegt die Abwasserbeseitigungspflicht sowohl bei der zentralen NW-Beseitigung als 

auch bei der dezentralen NW-Beseitigung bei der Gemeinde. Zukünftig soll die 

Abwasserbeseitigungspflicht bei der dezentralen NW-Beseitigung auf die Grundstücks-

eigentümer übertragen werden. 

3.2 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung 

Sämtliche Einleitungen in die umliegenden Verbandsgewässer sind über die im Folgenden auf-

geführten wasserrechtlichen Erlaubnisse gem. § 7 WHG zur Einleitung von Niederschlags-

wasser in Gewässer II, Ordnung rechtlich abgesichert: 

Gemeinde Probsteierhagen: Einleitstellen Regenwasser 

Einleitungsstelle 1 (Muxall)  

Erlaubnisbescheid vom 16.02.1995 Az.: 4126-45-2412 

Gewässerbezeichnung: Kasseteich 

Verband: GUV Selenter See 

Anlagengenehmigung vom 04.12.1995 Az. 4126-45-2412 

Vorh. Behandlungsanlage: Regenrückhaltebecken mit Klärwirkung; Sandfangschacht mit 

Schwimmstoffrückhaltung 

Anlagengenehmigung vom 23.04.1998 Az. 4126-45-2412-4 

Einleitungsstelle 2 (Muxall)  

Erlaubnisbescheid vom 16.02.1995 Az.: 4126-45-2412 

Gewässerbezeichnung: Kasseteich 

Verband: GUV Selenter See 

Anlagengenehmigung vom 23.04.1998 Az. 4126-45-2412-4 

Einleitungsstelle 3 (Ortsteil Bokholt)  

Erlaubnisbescheid vom 16.02.1995 Az.: 4126-45-2412 
Gewässerbezeichnung: Gew. Nr. 1.12.2 

Verband: GUV Selenter See 

Einleitungsstelle 4 (Ortsteil Trennsahl)  

Erlaubnisbescheid vom 16.02.1995 Az.: 4126-45-2412 

Gewässerbezeichnung: Gew. Nr. 1.10 

Verband: GUV Selenter See 

• III  Vermessung, Kanalkataster, Kanalsanierung 

Grundstücksentwässerung, Straßenbau, SiGeKo  • 
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Einleitunqsstelle 5 (Ortsteil Röbsdorf)  
Erlaubnisbescheid vom 09.03.1999 Az.: 4126-45-2412-4/9 
Gewässerbezeichnung: Gew. Nr. 1.10.1 
Verband: GUV Selenter See 
Vorh. Behandlungsanlage: Regenrückhalte und -klärbecken; Sandfangschacht mit 

Schwimmstoffrückhaltung 
Anlagengenehmigung vom 25.08.1999 Az.: 4126-45-2412-9 

Einleitunqsstelle 6 (Ortsteil Röbsdorf)  
Erlaubnisbescheid vom 16.02.1995 Az.: 4126-45-2412 
Gewässerbezeichnung: Gew. Nr. 1.3 
Verband: GUV Selenter See 

Einleitungsstelle 7 (Ortsteil Schrevendorf)  
Erlaubnisbescheid vom 16.02.1995 Az.: 4126-45-2412 
Gewässerbezeichnung: Gew. Nr. 1.6 
Verband: GUV Selenter See 

Einleitungsstelle 8 (Ortsteil Schrevendorf)  
Erlaubnisbescheid vom 16.02.1995 Az.: 4126-45-2412 
Gewässerbezeichnung: Gew. Nr. 1.8 
Verband: GUV Selenter See 

Einleitunqsstelle 9 (Ortsteil Schrevendorf)  
Erlaubnisbescheid vom 16.02.1995 Az.: 4126-45-2412 
Gewässerbezeichnung: Gew. Nr. 1.8 
Verband: GUV Selenter See 

Einleitunqsstelle 10 (Ortsteil Wulfsdorf)  
Erlaubnisbescheid vom 16.02.1995 Az.: 4126-45-2412 
Gewässerbezeichnung: Passader See 
Verband: GUV Selenter See 

Einleitunqsstelle 11 (Ortslaqe Lindenstraße/Hagener Weq)  
Erlaubnisbescheid vom 16.02.1995 Az.: 4126-45-2412 
Gewässerbezeichnung: Gew. Nr. 1.10 
Verband: GUV Selenter See 

11131 Vermessung, Kanalkataster, Kanalsanierung 

Grundstücksentwässerung, Straßenbau, SIGeKo 
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Einleitungsstelle 12 (Ortslage Jürgenskoppel/Bahnhofstraße) 

Erlaubnisbescheid vom 16.02.1995 Az.: 4126-45-2412 

Gewässerbezeichnung: Gew. Nr. 1. Hagener Au 
Verband: GUV Selenter See 

Einleitungsstelle 13 (Ortslage alte Dorfstraße/Richtung Kiel)  

Erlaubnisbescheid vom 16.02.1995 Az.: 4126-45-2412 

Gewässerbezeichnung: Gew. Nr. 1. Hagener Au 

Verband: GUV Selenter See 

Einleitungsstelle 14 (Ortslage Jürgenskoppel/Bahnhof straße) 

Erlaubnisbescheid vom 16.02.1995 Az.: 4126-45-2412 

Gewässerbezeichnung: Gew. Nr. 1. Hagener Au 

Verband: GUV Selenter See 

Einleitungsstelle 15 (Ortslage Blomeweg)  

Erlaubnisbescheid vom 31.01.2005 Az.: 3116-45-2412-4 

Gewässerbezeichnung: Gew. Nr. 1. Hagener Au 

Verband: GUV Selenter See 

Einleitungsstelle 15a (Ortslage RKB Blomeweg)  

Erlaubnisbescheid vom 28.04.2015 Az.: 3116-45-2412-4/14 

Gewässerbezeichnung: Gew. Nr. 1 Hagener Au 

Verband: GUV Selenter See 

Vorh. Behandlungsanlage: Sandfang mit schwimmender Tauchwand 

Anlagengenehmigung vom 31.01.2005 Az.:4126-45-2412-4 

Einleitungsstelle 16 (Ortslage Gewerbegebiet Krensberg)  

Erlaubnisbescheid vom 16.02.1995 Az.: 4126-45-2412 

Gewässerbezeichnung: Gew. Nr. 1. Hagener Au 

Verband: GUV Selenter See 

Einleitungsstelle 17 (Ortslage Freienfelde)  

Erlaubnisbescheid vom 16.02.1995 Az.: 4126-45-2412 

Gewässerbezeichnung: Gew. Nr. 1.5 

Verband: GUV Selenter See 

Einleitungsstelle 18 (Ortslage Seeblick B.Plan Nr.7)  

Erlaubnisbescheid vom 16.06.1995 Az.: 4126-45-2412 

Gewässerbezeichnung: Gew. Nr. 1, Hagener Au 

Verband: GUV Selenter See 
Vorh. Behandlungsanlage: Regenrückhaltebecken mit integriertem Sandfang 

Anlagengenehmigung vom 02.08.2004 Az.: 4126-45-2412 

• Vermessung, Kanalkataster, Kanalsanierung 

Grundstücksentwässerung, Straßenbau, SiGeKo B 
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Einleitunasstelle 19 (Ortslage Trensahl B-Plan Nr.10)  

Erlaubnisbescheid vom 03.03.2003 Az.: 4126-45-2412-13 

Gewässerbezeichnung: Gew. Nr. 1. Hagener Au 

Verband: GUV Selenter See 

Vorh. Behandlungsanlage: Regenrückhaltebecken mit Regenklärwirkung und integriertem 

Sandfang 

Anlagengenehmigung vom 03.03.2003 Az.: 4126-45-2412-13 

Einleitungsstelle 20 (Schule)  

Erlaubnisbescheid vom 16.06.2015 Az.: 3116-45-2412-4 

Gewässerbezeichnung: Gew. Nr. 1. Hagener Au 

Verband: GUV Selenter See 

3.3 Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung 

Gemäß geltendem Satzungsrecht der Gemeinde Probsteierhagen sind sowohl 

Direkteinleitungen in Verbandsgewässer als auch bei Erfüllung der hydraulischen 

Voraussetzungen die Versickerung von Niederschlagswasser auf privaten Grundstücken 

zulässig. 

Nachfolgend sind die nicht an den öffentlichen Kanal anschließbaren Grundstücke aufgelistet. 

Für diese Grundstücke soll die Abwasserbeseitigungspflicht für Niederschlagswasser auf die 

Grundstückseigentümer übertragen werden: 

Hof-und Siedlungsstellen 

Lage des Grundstücks Eigentümer z.Zt. Art der Beseitigung 

Alte Dorfstraße 150 Karl-Ernst Neumann Versickerung / Einleitung Vorfluter 

An der Schanze 3 Dörte Gollinger Versickerung / Einleitung Vorfluter 

An der Schanze 5 M. Grapenbrade Versickerung / Einleitung Vorfluter 

An der Schanze 7 H. Romberg Versickerung / Einleitung Vorfluter 

Christinentaler Weg 19 Gutsverwaltung Schrevendorf 
Felix Hagedorn 

Versickerung / Einleitung Vorfluter 

Christinentaler Weg 20 
Gutsverwaltung Schrevendorf 
Felix Hagedorn 

Versickerung / Einleitung Vorfluter 

Freienfelde 8 Sebastian Wulff Versickerung / Einleitung Vorfluter 

Freienfelde 10 Frank Staupe Versickerung / Einleitung Vorfluter 

Freienfelde 11 Ingeburg Lohmeier Versickerung / Einleitung Vorfluter 

Freienfelde 13 Martina Plath Versickerung / Einleitung Vorfluter 

Freienfelde 15 Jochen Lilienthal Versickerung / Einleitung Vorfluter 

BB Vermessung, Kanalkataster, Kanalsanierung 

Grundstticksentwässerung, Straßenbau, SiGeKo  • 
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